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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Besorgung der Sicherheitsverwaltung Besorgung der Sicherheitsverwaltung 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Dem Bundesminister für Inneres unmittelbar unterstellt besorgen 
Sicherheitsdirektionen, ihnen nachgeordnet Bezirksverwaltungsbehörden und 
Bundespolizeidirektionen, die Sicherheitsverwaltung in den Ländern. 

(2) Dem Bundesminister für Inneres unmittelbar unterstellt besorgen 
Landespolizeidirektionen, ihnen nachgeordnet Bezirksverwaltungsbehörden die 
Sicherheitsverwaltung in den Ländern. 

(3) … (3) … 

Besorgung des Exekutivdienstes Besorgung des Exekutivdienstes 

§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (3) … 

(4) Der Streifendienst ist im Rahmen der Sprengel der 
Bundespolizeidirektionen und Bezirksverwaltungsbehörden sowie 
sprengelübergreifend innerhalb des Landes zu besorgen. Für den 
Funkstreifendienst sind die notwendigen Einsatzzentralen zu unterhalten, die rund 
um die Uhr über das öffentliche Fernsprechnetz zum Ortstarif für Notrufe 
erreichbar sind. 

(4) Der Streifendienst ist im Rahmen der Sprengel der 
Landespolizeidirektionen, insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz sind, und Bezirksverwaltungsbehörden sowie 
sprengelübergreifend innerhalb des Landes zu besorgen. Für den 
Funkstreifendienst sind die notwendigen Einsatzzentralen zu unterhalten, die rund 
um die Uhr über das öffentliche Fernsprechnetz zum Ortstarif für Notrufe 
erreichbar sind. 

(5) ... (5) ... 

 (6) Der Wachkörper Bundespolizei besteht aus den Bediensteten der 
Besoldungsgruppen Exekutivdienst und Wachebeamte sowie allen in vertraglicher 
Verwendung stehenden Exekutivbediensteten, unbeschadet der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Dienststelle. 

Bundesminister für Inneres Bundesminister für Inneres 

§ 6. (1) Die Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Inneres, die 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung besorgen, bilden die Generaldirektion 
für die öffentliche Sicherheit. Die Einrichtung und Regelung der Organisation des 
Bundeskriminalamtes als Organisationseinheit der Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit sowie des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung erfolgt durch besonderes Bundesgesetz. 

§ 6. (1) Die Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Inneres, die 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung besorgen, sowie der Chefärztliche 
Dienst bilden die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit. Die Einrichtung 
und Regelung der Organisation des Bundeskriminalamtes als Organisationseinheit 
der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit sowie des Bundesamtes zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung erfolgt durch besonderes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgesetz. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Sicherheitsdirektionen Landespolizeidirektionen 

§ 7. (1) Für jedes Bundesland besteht eine Sicherheitsdirektion mit dem Sitz 
in der Landeshauptstadt. 

§ 7. (1) Für jedes Bundesland besteht eine Landespolizeidirektion mit dem 
Sitz in der Landeshauptstadt. An der Spitze einer Landespolizeidirektion steht der 
Landespolizeidirektor. In Wien trägt der Landespolizeidirektor die 
Funktionsbezeichnung „Landespolizeipräsident“. Der Landespolizeidirektor ist 
vom Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann zu 
bestellen. Zum Landespolizeidirektor kann nur bestellt werden, wer eine 
abgeschlossene akademische Ausbildung aufweist. 

(2) An der Spitze einer Sicherheitsdirektion steht der Sicherheitsdirektor. Bei 
Besorgung der Sicherheitsverwaltung sind ihm das Landespolizeikommando und 
dessen hiefür bestimmten inneren Gliederungen unmittelbar unterstellt. 

(2) Den Exekutivdienst versehen der Landespolizeidirektor sowie die ihm 
beigegebenen oder zugeteilten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes. 

(3) Den Sicherheitsdirektor hat der Bundesminister für Inneres im 
Einvernehmen mit dem Landeshauptmann zu bestellen. 

(3) Die Angelegenheiten des inneren Dienstes werden vom 
Landespolizeidirektor besorgt. 

(4) Dem Sicherheitsdirektor ist zur Besorgung der ihm übertragenen 
Aufgaben das erforderliche Personal beigegeben. Den Exekutivdienst versehen 
der Sicherheitsdirektor sowie die ihm beigegebenen, zugeteilten oder unmittelbar 
unterstellten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes. 

(4) Soweit ein ärztlicher Dienst eingerichtet ist, hat dieser an der Feststellung 
der geistigen und körperlichen Eignung von Aufnahmewerbern in den 
Exekutivdienst und von Bewerbern für bestimmte Verwendungen, unbeschadet 
der Mitwirkungsbefugnisse des Bundeskanzleramtes nach dem 
Ausschreibungsgesetz 1989 (AusG), BGBl. Nr. 85, mitzuwirken. Zu diesem 
Zweck dürfen unter Einbindung von Polizeiärzten als medizinische 
Sachverständige zur Feststellung der geistigen und körperlichen Eignung auch 
Gesundheitsdaten im Sinne des § 4 Z 2 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, verarbeitet werden, soweit diese zur Beurteilung der Eignung für 
den Exekutivdienst erforderlich sind. Die näheren Bestimmungen über die 
Durchführung der Eignungsprüfung und die Erstellung und Auswertung der Tests 
sind durch Verordnung des Bundeministers für Inneres festzusetzen. 

(4a) Die Angelegenheiten des inneren Dienstes der Sicherheitsdirektionen 
werden von diesen selbst besorgt. Darüber hinaus obliegt ihnen die Besorgung der 
personellen und dienstrechtlichen Angelegenheiten der in ihrem örtlichen 
Zuständigkeitsbereich eingerichteten Bundespolizeidirektionen. Sofern dies im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
gelegen ist, kann der Bundesminister für Inneres derartige Angelegenheiten den 
Bundespolizeidirektionen mit Verordnung zur selbständigen Besorgung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
übertragen. 

(5) In Wien ist die Bundespolizeidirektion zugleich Sicherheitsdirektion, der 
Polizeipräsident auch Sicherheitsdirektor. 

(5) Der Bundesminister für Inneres hat jede staatspolitisch wichtige oder für 
die öffentliche Sicherheit im gesamten Land maßgebliche Weisung, die er einem 
Landespolizeidirektor erteilt, dem Landeshauptmann mitzuteilen. 

(6) Der Bundesminister für Inneres hat jede staatspolitisch wichtige oder für 
die öffentliche Sicherheit im gesamten Lande maßgebliche Weisung, die er einem 
Sicherheitsdirektor erteilt, dem Landeshauptmann mitzuteilen. 

 

Bundespolizeidirektionen Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz für das Gebiet 
einer Gemeinde 

§ 8. (1) An der Spitze einer Bundespolizeidirektion steht der Polizeidirektor, 
an der Spitze der Bundespolizeidirektion Wien der Polizeipräsident. Die Bezirks- 
oder Stadtpolizeikommanden und deren Polizeiinspektionen sind den 
Bundespolizeidirektionen außer Wien bei der Besorgung der 
Sicherheitsverwaltung unterstellt. Den Exekutivdienst versehen der 
Polizeidirektor (Polizeipräsident) und die ihm beigegebenen, zugeteilten oder 
unmittelbar unterstellten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes. 

§ 8. Die jeweilige Landespolizeidirektion ist zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz: 

  1. für das Gebiet der Gemeinden Eisenstadt und Rust; 

  2. für das Gebiet der Gemeinden Graz und Leoben; 

  3. für das Gebiet der Gemeinde Innsbruck; 

  4. für das Gebiet der Gemeinden Klagenfurt am Wörthersee und Villach; 

  5. für das Gebiet der Gemeinden Linz, Steyr und Wels; 

  6. für das Gebiet der Gemeinde Salzburg; 

  7. für das Gebiet der Gemeinden Sankt Pölten, Wiener Neustadt, Schwechat 
und die im Gebiet der Gemeinden Fischamend, Klein-Neusiedl und 
Schwadorf gelegenen Teile des Flughafens Wien-Schwechat; 

  8. für das Gebiet der Gemeinde Wien. 

(2) Die Angelegenheiten des inneren Dienstes der Bundespolizeidirektionen 
werden mit Ausnahme der in § 7 Abs. 4a geregelten Angelegenheiten von diesen 
selbst besorgt. 

 

Bezirksverwaltungsbehörden Bezirksverwaltungsbehörden 

§ 9. (1) Außerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches der 
Bundespolizeidirektionen obliegt die Sicherheitsverwaltung den 

§ 9. (1) Außerhalb des Gebietes jener Gemeinden, in dem eine 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, obliegt die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bezirksverwaltungsbehörden. Die Bezirks- oder Stadtpolizeikommanden und 
deren Polizeiinspektionen sind diesen bei der Besorgung der 
Sicherheitsverwaltung unterstellt. 

Sicherheitsverwaltung den Bezirksverwaltungsbehörden. Die Bezirks- und 
Stadtpolizeikommanden und deren Polizeiinspektionen sind diesen bei der 
Besorgung der Sicherheitsverwaltung unterstellt. 

(2) … (2) … 

(3) Auf Antrag einer Gemeinde können die Angehörigen ihres 
Gemeindewachkörpers der Bezirksverwaltungsbehörde mit deren Zustimmung 
unterstellt werden, um sicherheitspolizeilichen Exekutivdienst (§ 5 Abs. 3) zu 
versehen. Die Unterstellung erfolgt mit Verordnung des Sicherheitsdirektors und 
hat unter Bedachtnahme auf die Leistungsfähigkeit des Wachkörpers den Umfang 
der übertragenen Aufgaben (§§ 19 bis 27a) im einzelnen festzulegen. Die 
Unterstellung ist vom Sicherheitsdirektor auf Antrag der 
Bezirksverwaltungsbehörde einzuschränken oder aufzuheben, soweit der 
Gemeindewachkörper die ihm übertragenen Aufgaben nicht erfüllt. 

(3) Auf Antrag einer Gemeinde können die Angehörigen ihres 
Gemeindewachkörpers der Bezirksverwaltungsbehörde mit deren Zustimmung 
unterstellt werden, um sicherheitspolizeilichen Exekutivdienst (§ 5 Abs. 3) zu 
versehen. Die Unterstellung erfolgt mit Verordnung des Landespolizeidirektors 
und hat unter Bedachtnahme auf die Leistungsfähigkeit des Wachkörpers den 
Umfang der übertragenen Aufgaben (§§ 19 bis 27a) im einzelnen festzulegen. Die 
Unterstellung ist vom Landespolizeidirektor auf Antrag der 
Bezirksverwaltungsbehörde einzuschränken oder aufzuheben, soweit der 
Gemeindewachkörper die ihm übertragenen Aufgaben nicht erfüllt. 

(4) ... (4) ... 

Polizeikommanden Polizeikommanden 

§ 10. (1) Für jedes Bundesland ist ein Landespolizeikommando, dem 
Bezirks- und Stadtpolizeikommanden sowie deren Polizeiinspektionen 
untergeordnet sind, eingerichtet. 

§ 10. (1) Im Bereich jeder Landespolizeidirektion hat der Bundesminister für 
Inneres Bezirks- oder Stadtpolizeikommanden samt deren Polizeiinspektionen 
einzurichten. 

(2) Die Angelegenheiten des inneren Dienstes, insbesondere (2) Sofern dies für die bezirksüberschreitende Besorgung des 
Exekutivdienstes im Bereich einer Landespolizeidirektion erforderlich ist, kann 
der Bundesminister für Inneres auch unmittelbar der Landespolizeidirektion 
untergeordnete Polizeiinspektionen einrichten. 

 1. die Festlegung und Errichtung von Dienststellen und 
Organisationseinheiten, ihre Systemisierung einschließlich die 
leistungsorientierte Steuerung des Exekutivdienstes, 

 

 2. die Organisation und Führung des allgemeinen Streifen- und 
Überwachungsdienstes, 

 

 3. auf der Grundlage behördlicher Aufträge oder sonstiger übertragener 
Aufgaben die Durchführung von Schwerpunkt- und Sondereinsätzen 
sowie sonstiger Überwachungsmaßnahmen, 

 

 4. die Festlegung der Dienstzeit,  

 5. die Mitwirkung an der Aus- und Fortbildung,  

 6. die personellen und dienstrechtlichen Angelegenheiten und  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 7. die Angelegenheiten des Budgets, der Logistik und Infrastruktur  

werden von den Landespolizeikommanden in unmittelbarer Unterstellung unter 
den Bundesminister für Inneres besorgt. 

 

(3) In Wien obliegt die Besorgung der in Abs. 2 Z 6 und 7 angeführten 
Angelegenheiten dem Polizeipräsidenten (§ 7 Abs. 5). 

(3) Die Besorgung der Angelegenheiten des inneren Dienstes der Bezirks- 
oder Stadtpolizeikommanden und Polizeiinspektionen hat nach Maßgabe der den 
Bezirksverwaltungsbehörden obliegenden Anordnungsbefugnis im Rahmen der 
Besorgung der Sicherheitsverwaltung zu erfolgen und darf dieser nicht 
entgegenstehen. 

(4) Sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist, kann der Bundesminister für Inneres 
Angelegenheiten des inneren Dienstes mit Ausnahme der in Abs. 2 Z 1 genannten 
den Bezirks- und Stadtpolizeikommanden mit Verordnung zur selbständigen 
Besorgung oder zur gemeinsamen Besorgung mit dem jeweiligen 
Landespolizeikommando übertragen; darüber hinaus kann er dem 
Landespolizeikommando Wien Angelegenheiten des Abs. 2 Z 6 und 7 zur 
selbständigen Besorgung übertragen. 

(4) Organisatorische Maßnahmen im Bereich von Bezirks- oder 
Stadtpolizeikommanden sowie Polizeiinspektionen obliegen dem 
Landespolizeidirektor im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann, soweit sie 
die Betrauung mit, die Abberufung von der Leitung eines Bezirks- oder 
Stadtpolizeikommandos oder einer Polizeiinspektion oder eine Versetzung ohne 
Änderung der dienstrechtlichen Stellung zum Gegenstand haben. Soweit die 
genannten Maßnahmen jedoch über den örtlichen Bereich eines Bundeslandes 
hinausgehen oder den Landespolizeidirektor betreffen, werden sie vom 
Bundesminister für Inneres getroffen. 

(5) Die Besorgung der Angelegenheiten des inneren Dienstes hat nach 
Maßgabe der den Sicherheitsbehörden obliegenden Anordnungsbefugnis im 
Rahmen der Besorgung der Sicherheitsverwaltung zu erfolgen und darf dieser 
nicht entgegenstehen. 

 

(6) Soweit für den inneren Dienst automationsunterstützt Daten verwendet 
werden, ist das jeweilige Polizeikommando Auftraggeber (§ 4 Z 4 DSG 2000). 

 

Geschäftseinteilung und Geschäftsordnung der Sicherheits- und 
Bundespolizeidirektionen 

Geschäftseinteilung und Geschäftsordnung der Landespolizeidirektionen 

§ 12. (1) Der Sicherheits- und der Polizeidirektor (Polizeipräsident) haben im 
Interesse einer raschen und zweckmäßigen Geschäftsbehandlung die 
Angelegenheiten des sachlichen Wirkungsbereiches der Behörde auf deren 
Abteilungen und sonstige Organisationseinheiten aufzuteilen 
(Geschäftseinteilung). 

§ 12. (1) Der Landespolizeidirektor hat im Interesse einer raschen und 
zweckmäßigen Geschäftsbehandlung die Angelegenheiten des sachlichen 
Wirkungsbereiches der Landespolizeidirektionen auf deren Abteilungen und 
sonstige Organisationseinheiten aufzuteilen (Geschäftseinteilung). 

(2) Der Sicherheits- und der Polizeidirektor (Polizeipräsident) haben 
festzulegen, wem die Genehmigung von Entscheidungen im Rahmen der 
Geschäftseinteilung zukommt, in welchen Angelegenheiten die Genehmigung 
dem Behördenleiter vorbehalten ist und wem die Genehmigung im Falle der 

(2) Der Landespolizeidirektor hat festzulegen, wem die Genehmigung von 
Entscheidungen im Rahmen der Geschäftseinteilung zukommt, in welchen 
Angelegenheiten die Genehmigung dem Behördenleiter vorbehalten ist und wem 
die Genehmigung im Falle der Verhinderung obliegt (Geschäftsordnung). Hierbei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verhinderung obliegt (Geschäftsordnung). Hiebei kann im Interesse einer raschen 
Geschäftsbehandlung auch vorgesehen werden, dass der von der 
Geschäftsordnung Ermächtigte andere besonders geeignete Bedienstete mit der 
Genehmigung bestimmter Angelegenheiten betrauen kann. 

kann im Interesse einer raschen Geschäftsbehandlung auch vorgesehen werden, 
dass der von der Geschäftsordnung Ermächtigte andere besonders geeignete 
Bedienstete mit der Genehmigung bestimmter Angelegenheiten betrauen kann. 

(3) Die Geschäftseinteilung und die Geschäftsordnung der Sicherheits- und 
Bundespolizeidirektionen sind dem Bundesminister für Inneres mitzuteilen. 

(3) Die Geschäftseinteilung und die Geschäftsordnung der 
Landespolizeidirektionen bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für 
Inneres. 

Kanzleiordnung Kanzleiordnung 

§ 13. (1) Die formale Behandlung der von den Sicherheitsdirektionen, den 
Bundespolizeidirektionen und den Polizeikommanden (§ 10) zu besorgenden 
Geschäfte ist vom Bundesminister für Inneres jeweils in einer einheitlichen 
Kanzleiordnung festzulegen. Für die Bundespolizeidirektion Wien können, soweit 
dies wegen der Größe dieser Behörde erforderlich ist, Abweichungen von der 
sonst für die Bundespolizeidirektionen geltenden Kanzleiordnung vorgesehen 
werden. 

§ 13. (1) Die formale Behandlung der von den Landespolizeidirektionen zu 
besorgenden Geschäfte ist vom Bundesminister für Inneres jeweils in einer 
einheitlichen Kanzleiordnung festzulegen. Für die Landespolizeidirektion Wien 
können, soweit dies wegen der Größe dieser Behörde erforderlich ist, 
Abweichungen von der sonst für die Landespolizeidirektionen geltenden 
Kanzleiordnung vorgesehen werden. 

(2) Der Bundesminister für Inneres, die Sicherheitsdirektionen, 
Bundespolizeidirektionen und Polizeikommanden sind ermächtigt, sich bei der 
Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben für die Dokumentation von 
Amtshandlungen und die Verwaltung von Dienststücken der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung zu bedienen. Zu diesen Zwecken 
dürfen sie Daten über natürliche und juristische Personen sowie Sachen 
verwenden, auf die sich der zu protokollierende Vorgang bezieht, wie 
insbesondere Datum, Zeit und Ort, Fahrzeugdaten, Betreff und Aktenzeichen samt 
Bearbeitungs- und Ablagevermerken sowie Namen, Rolle des Betroffenen, 
Geschlecht, frühere Namen, Aliasdaten, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Wohnanschrift und andere zur Erreichbarkeit des Menschen dienende 
Daten. Soweit es erforderlich ist, dürfen auch sensible Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) 
sowie Daten im Sinne des § 8 Abs. 4 DSG 2000 verwendet werden. Die 
Auswählbarkeit von Daten aus der Gesamtmenge der gespeicherten Daten nur 
nach dem Namen und nach sensiblen Daten darf nicht vorgesehen sein, vielmehr 
ist für die Auswahl ein auf den protokollierten Sachverhalt bezogenes weiteres 
Datum anzugeben. 

(2) Der Bundesminister für Inneres und die Landespolizeidirektionen sind 
ermächtigt, sich bei der Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben für die 
Dokumentation von Amtshandlungen und die Verwaltung von Dienststücken der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung zu bedienen. Zu diesen Zwecken 
dürfen sie Daten über natürliche und juristische Personen sowie Sachen 
verwenden, auf die sich der zu protokollierende Vorgang bezieht, wie 
insbesondere Datum, Zeit und Ort, Fahrzeugdaten, Betreff und Aktenzeichen samt 
Bearbeitungs- und Ablagevermerken sowie Namen, Rolle des Betroffenen, 
Geschlecht, frühere Namen, Aliasdaten, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Wohnanschrift und andere zur Erreichbarkeit des Menschen dienende 
Daten. Soweit es erforderlich ist, dürfen auch sensible Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) 
sowie Daten im Sinne des § 8 Abs. 4 DSG 2000 verwendet werden. Die 
Auswählbarkeit von Daten aus der Gesamtmenge der gespeicherten Daten nur 
nach dem Namen und nach sensiblen Daten darf nicht vorgesehen sein, vielmehr 
ist für die Auswahl ein auf den protokollierten Sachverhalt bezogenes weiteres 
Datum anzugeben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Örtlicher Wirkungsbereich der Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten der 
Sicherheitspolizei 

Örtlicher Wirkungsbereich der Sicherheitsbehörden in Angelegenheiten der 
Sicherheitspolizei 

§ 14. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt die Ausübung der 
Sicherheitspolizei (§ 3) innerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereiches. Behält sich 
der Bundesminister für Inneres oder der Sicherheitsdirektor eine von einer 
nachgeordneten Sicherheitsbehörde geführte Amtshandlung durch Weisung vor, 
so hat der Angewiesene dies aktenkundig zu machen und dem übergeordneten 
Organ unverzüglich eine Gleichschrift zu übermitteln. Die nachgeordnete 
Behörde darf in dieser Angelegenheit nur mehr auf Grund neuerlicher Weisung 
des Bundesministers für Inneres oder des Sicherheitsdirektors tätig werden. 

§ 14. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt die Ausübung der 
Sicherheitspolizei (§ 3) innerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereiches. Behält sich 
der Bundesminister für Inneres oder der Landespolizeidirektor eine von einer 
nachgeordneten Sicherheitsbehörde geführte Amtshandlung durch Weisung vor, 
so hat der Angewiesene dies aktenkundig zu machen und dem übergeordneten 
Organ unverzüglich eine Gleichschrift zu übermitteln. Die nachgeordnete 
Behörde darf in dieser Angelegenheit nur mehr auf Grund neuerlicher Weisung 
des Bundesministers für Inneres oder des Landespolizeidirektors tätig werden. 

(2) Der Bundesminister für Inneres kann sich oder der Sicherheitsdirektion 
für das Gebiet eines Bundeslandes bestimmte Angelegenheiten, insbesondere im 
Bereich der Vorbeugung, vorbehalten. Vor Festlegung eines Aufgabenvorbehaltes 
für eine Sicherheitsdirektion ist der Landesregierung Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

(2) Der Bundesminister für Inneres kann sich oder der 
Landespolizeidirektion für das Gebiet eines Bundeslandes bestimmte 
Angelegenheiten, insbesondere im Bereich der Vorbeugung, vorbehalten. Vor 
Festlegung eines Aufgabenvorbehaltes für eine Landespolizeidirektion ist der 
Landesregierung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(3) In Fällen, in denen keine örtlich zuständige Behörde die notwendigen 
Maßnahmen rechtzeitig setzen kann, dürfen die zu sicherheitspolizeilichem 
Exekutivdienst ermächtigten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
außerhalb des Sprengels der Behörde, der sie beigegeben, zugeteilt oder 
unterstellt sind, sicherheitspolizeiliche Amtshandlungen führen. Diese gelten als 
Amtshandlungen der örtlich zuständigen Bundespolizeidirektion oder 
Bezirksverwaltungsbehörde; das einschreitende Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes hat diese Behörde von der Amtshandlung unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

(3) In Fällen, in denen keine örtlich zuständige Behörde die notwendigen 
Maßnahmen rechtzeitig setzen kann, dürfen die zu sicherheitspolizeilichem 
Exekutivdienst ermächtigten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
außerhalb des Sprengels der Behörde, der sie beigegeben, zugeteilt oder 
unterstellt sind, sicherheitspolizeiliche Amtshandlungen führen. Diese gelten als 
Amtshandlungen der örtlich zuständigen Landespolizeidirektion für das Gebiet 
einer Gemeinde, in dem sie zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, oder 
Bezirksverwaltungsbehörde; das einschreitende Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes hat diese Behörde von der Amtshandlung unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Instanzenzug in Angelegenheiten der Sicherheitspolizei Instanzenzug in Angelegenheiten der Sicherheitspolizei 

§ 14a. (1) Über Berufungen gegen sicherheitspolizeiliche Bescheide der 
Bezirksverwaltungsbehörden und Bundespolizeidirektionen entscheidet die 
Sicherheitsdirektion in letzter Instanz; im übrigen entscheidet über Berufungen in 
solchen Angelegenheiten der Bundesminister für Inneres. 

§ 14a. (1) Die Landespolizeidirektion entscheidet in letzter Instanz über 
Berufungen gegen 

  1. sicherheitspolizeiliche Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden und 

  2. sicherheitspolizeiliche Bescheide der Landespolizeidirektion als 
Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Über Berufungen gegen Bescheide des Bürgermeisters als Fundbehörde 
entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde, in Orten, für die eine 
Bundespolizeibehörde besteht, diese in letzter Instanz. 

(2) Über Berufungen gegen Bescheide des Bürgermeisters als Fundbehörde 
entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, in dem 
die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die 
Landespolizeidirektion in letzter Instanz. Nimmt jedoch der Bürgermeister 
zugleich die Funktion der Bezirksverwaltungsbehörde wahr, ist die zuständige 
Landespolizeidirektion in letzter Instanz zur Entscheidung über Berufungen gegen 
Bescheide des Bürgermeisters als Fundbehörde berufen. 

Sicherheitspolizeiliche Informationspflicht Sicherheitspolizeiliche Informationspflicht 

§ 15. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Bundespolizeidirektionen 
haben den Sicherheitsdirektor über sicherheitspolizeilich erhebliche Ereignisse 
von nicht bloß lokaler Bedeutung zu informieren. 

§ 15. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben den Landespolizeidirektor 
über sicherheitspolizeilich erhebliche Ereignisse von nicht bloß lokaler Bedeutung 
zu informieren. 

(2) Die Sicherheitsdirektoren haben den Bundesminister für Inneres über 
sicherheitspolizeilich erhebliche Ereignisse von nicht bloß regionaler Bedeutung 
zu informieren. 

(2) Die Landespolizeidirektoren haben den Bundesminister für Inneres über 
sicherheitspolizeilich erhebliche Ereignisse von nicht bloß regionaler Bedeutung 
zu informieren. 

Identitätsausweis Identitätsausweis 

§ 35a. (1) Auf Antrag haben Bundespolizeidirektionen und - außerhalb deren 
örtlichen Wirkungsbereiches - Bezirksverwaltungsbehörden Staatsbürgern, die 
ihren Hauptwohnsitz (Art. 6 Abs. 3 B-VG) in ihrem Sprengel haben, einen 
Identitätsausweis auszustellen, der deren Namen, Geschlecht, Geburtsdatum und 
Geburtsort (Identitätsdaten) sowie Lichtbild, Körpergröße, Farbe der Augen, 
Unterschrift und den Ort des Hauptwohnsitzes zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Ausweises enthält. Die nähere Gestaltung dieses Identitätsausweises hat der 
Bundesminister für Inneres durch Verordnung zu regeln. 

§ 35a. (1) Auf Antrag haben Landespolizeidirektionen, insoweit diese für das 
Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz sind, und - 
außerhalb deren örtlichen Wirkungsbereiches - Bezirksverwaltungsbehörden 
Staatsbürgern, die ihren Hauptwohnsitz (Art. 6 Abs. 3 B-VG) in ihrem Sprengel 
haben, einen Identitätsausweis auszustellen, der deren Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum und Geburtsort (Identitätsdaten) sowie Lichtbild, Körpergröße, 
Farbe der Augen, Unterschrift und den Ort des Hauptwohnsitzes zum Zeitpunkt 
der Ausstellung des Ausweises enthält. Die nähere Gestaltung dieses 
Identitätsausweises hat der Bundesminister für Inneres durch Verordnung zu 
regeln. 

(2) … (2) … 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, ihnen 
vorgewiesene Identitätsausweise dem Inhaber abzunehmen, wenn der 
Identitätsausweis gemäß Abs. 2 abzuliefern ist oder ein Identitätsdatum (Abs. 1) 
offenkundig falsch wiedergibt; das Dokument ist unverzüglich der 
Bundespolizeidirektion oder Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen, in deren 
Sprengel das Organ eingeschritten ist. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, ihnen 
vorgewiesene Identitätsausweise dem Inhaber abzunehmen, wenn der 
Identitätsausweis gemäß Abs. 2 abzuliefern ist oder ein Identitätsdatum (Abs. 1) 
offenkundig falsch wiedergibt; das Dokument ist unverzüglich der 
Landespolizeidirektion, insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, oder Bezirksverwaltungsbehörde 
vorzulegen, in deren Sprengel das Organ eingeschritten ist. 

1726 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenübestellung

8 von 12

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  9 von 12 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) … (4) … 

(5) Die Bundespolizeidirektionen und Bezirksverwaltungsbehörden sowie 
von diesen herangezogene Dienstleister sind ermächtigt, bei Verfahren zur 
Ausstellung des Identitätsausweises personenbezogene Daten 
automationsunterstützt zu verarbeiten. Verfahrensdaten sind zu löschen, sobald 
sie nicht mehr benötigt werden, spätestens aber fünf Jahre nach Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung oder Erledigung eines Antrages. 

(5) Die Landespolizeidirektionen, insoweit diese für das Gebiet einer 
Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz sind, und 
Bezirksverwaltungsbehörden sowie von diesen herangezogene Dienstleister sind 
ermächtigt, bei Verfahren zur Ausstellung des Identitätsausweises 
personenbezogene Daten automationsunterstützt zu verarbeiten. Verfahrensdaten 
sind zu löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden, spätestens aber fünf Jahre 
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung oder Erledigung eines Antrages. 

Vollzugsverwaltung Vollzugsverwaltung 

§ 58b. (1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, sich für die 
Administration des Vollzugs und die Evidenthaltung der in Hafträumen der 
Bundespolizeidirektionen oder Bezirksverwaltungsbehörden angehaltenen 
Menschen der automationsunterstützten Datenverarbeitung zu bedienen. Zu 
diesen Zwecken dürfen die zuständigen Stellen auch Daten über angehaltene 
Menschen einschließlich eines anlässlich der Aufnahme anzufertigenden 
Lichtbildes in einem vom Bundesminister für Inneres betriebenen 
Informationsverbundsystem automationsunterstützt verwenden, soweit sie sich 
auf strafbare Handlungen oder auch für den Vollzug relevante Lebensumstände 
einschließlich ihres Gesundheitszustandes und ihrer ethnischen oder religiösen 
Zugehörigkeit beziehen. 

§ 58b. (1) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, sich für die 
Administration des Vollzugs und die Evidenthaltung der in Hafträumen der 
Landespolizeidirektionen oder Bezirksverwaltungsbehörden angehaltenen 
Menschen der automationsunterstützten Datenverarbeitung zu bedienen. Zu 
diesen Zwecken dürfen die zuständigen Stellen auch Daten über angehaltene 
Menschen einschließlich eines anlässlich der Aufnahme anzufertigenden 
Lichtbildes in einem vom Bundesminister für Inneres betriebenen 
Informationsverbundsystem automationsunterstützt verwenden, soweit sie sich 
auf strafbare Handlungen oder auch für den Vollzug relevante Lebensumstände 
einschließlich ihres Gesundheitszustandes und ihrer ethnischen oder religiösen 
Zugehörigkeit beziehen. 

(2) … (2) … 

(3) Bei der Überstellung eines Menschen von einer Justizanstalt in einen 
Haftraum der Bundespolizeidirektion oder Bezirksverwaltungsbehörde hat die 
Justizanstalt den Sicherheitsbehörden alle Daten zu übermitteln, die für den 
Vollzug benötigt werden. 

(3) Bei der Überstellung eines Menschen von einer Justizanstalt in einen 
Haftraum der Landespolizeidirektion oder Bezirksverwaltungsbehörde hat die 
Justizanstalt den Sicherheitsbehörden alle Daten zu übermitteln, die für den 
Vollzug benötigt werden. 

(4) … (4) … 

Verwaltungsstrafevidenz Verwaltungsstrafevidenz 

§ 60. (1) Die Sicherheitsdirektionen haben für Zwecke der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung eine Evidenz der wegen 
Übertretungen nach den §§ 81 bis 84 verhängten Strafen zu führen und hiefür die 
ihnen gemäß Abs. 2 übermittelten personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

§ 60. (1) Die Landespolizeidirektionen haben für Zwecke der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung eine 
Evidenz der wegen Übertretungen nach den §§ 81 bis 84 verhängten Strafen zu 
führen und hiefür die ihnen gemäß Abs. 2 übermittelten personenbezogenen 
Daten zu verarbeiten. 

(2) Bezirksverwaltungsbehörden und Bundespolizeidirektionen, die in erster (2) Bezirksverwaltungsbehörden und Landespolizeidirektionen, die in erster 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Instanz ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachtes einer Übertretung nach 
den §§ 81 bis 84 geführt haben, sind im Falle einer rechtskräftigen Bestrafung 
ermächtigt, folgende Daten zu ermitteln und sie der ihnen übergeordneten 
Sicherheitsdirektion zu übermitteln: Namen, Geschlecht, frühere Namen, 
Geburtsdatum sowie Geburtsort und Wohnanschrift des Bestraften; Aktenzeichen, 
Übertretungsnorm, Strafart und Strafausmaß, entscheidende Behörde, Datum der 
Strafverfügung oder des Straferkenntnisses sowie Datum des Eintrittes der 
Rechtskraft. 

Instanz ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachtes einer Übertretung nach 
den §§ 81 bis 84 geführt haben, sind im Falle einer rechtskräftigen Bestrafung 
ermächtigt, folgende Daten zu ermitteln und diese für eine Verarbeitung gemäß 
Abs. 1 zu übermitteln: Namen, Geschlecht, frühere Namen, Geburtsdatum sowie 
Geburtsort und Wohnanschrift des Bestraften; Aktenzeichen, Übertretungsnorm, 
Strafart und Strafausmaß, entscheidende Behörde, Datum der Strafverfügung oder 
des Straferkenntnisses sowie Datum des Eintrittes der Rechtskraft. 

(3) … (3) … 

Besondere Behördenzuständigkeit Besondere Behördenzuständigkeit 

§ 76. (1) Erkennungsdienstliche Maßnahmen über Antrag (§ 68 Abs. 1) sind 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, innerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereiches 
von der Bundespolizeibehörde vorzunehmen, an die sich der Einschreiter wendet. 

§ 76. (1) Erkennungsdienstliche Maßnahmen über Antrag (§ 68 Abs. 1) sind 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, innerhalb ihres örtlichen Wirkungsbereiches 
von der Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8) 
vorzunehmen, an die sich der Einschreiter wendet. 

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen mit Zustimmung des Betroffenen 
(§ 68 Abs. 3 und 4) sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, innerhalb ihres 
örtlichen Wirkungsbereiches von der Bundespolizeibehörde vorzunehmen, in 
deren Sprengel die Person ihren Hauptwohnsitz hat oder der für ihre Gefährdung 
maßgeblichen Tätigkeit nachgeht. 

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen mit Zustimmung des Betroffenen 
(§ 68 Abs. 3 und 4) sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, innerhalb ihres 
örtlichen Wirkungsbereiches von der Landespolizeidirektion als 
Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8) vorzunehmen, in deren Sprengel die 
Person ihren Hauptwohnsitz hat oder der für ihre Gefährdung maßgeblichen 
Tätigkeit nachgeht. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(6) Die Löschung erkennungsdienstlicher Daten über Antrag des Betroffenen 
(§ 74) ist von der Sicherheitsdirektion zu veranlassen, in deren Wirkungsbereich 
die Daten gemäß § 70 Abs. 1 verarbeitet werden; dieser Behörde obliegt auch die 
bescheidmäßige Abweisung eines solchen Antrages. 

(6) Die Löschung erkennungsdienstlicher Daten über Antrag des Betroffenen 
(§ 74) ist von der Landespolizeidirektion zu veranlassen, in deren 
Wirkungsbereich die Daten gemäß § 70 Abs. 1 verarbeitet werden; dieser 
Behörde obliegt auch die bescheidmäßige Abweisung eines solchen Antrages. 

(7) … (7) … 

Auskunftsrecht Auskunftsrecht 

§ 80. (1) … § 80. (1) … 

(2) Die Auskunft ist von jener Sicherheitsdirektion zu erteilen, in deren 
Wirkungsbereich die erkennungsdienstlichen Daten verarbeitet werden, wurden 
die Daten vom Bundesminister für Inneres verarbeitet, von diesem. 

(2) Die Auskunft ist von jener Landespolizeidirektion zu erteilen, in deren 
Wirkungsbereich die erkennungsdienstlichen Daten verarbeitet werden, wurden 
die Daten vom Bundesminister für Inneres verarbeitet, von diesem. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verwaltungsstrafbehörden erster Instanz Verwaltungsstrafbehörden erster Instanz 

§ 86. (1) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den 
Bezirksverwaltungsbehörden, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
dieser. 

§ 86. (1) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obliegt den 
Bezirksverwaltungsbehörden, im Wirkungsbereich einer Landespolizeidirektion 
als Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8) dieser. 

(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die für den Bundesminister 
für Inneres oder die Sicherheitsdirektion Exekutivdienst versehen, sind 
ermächtigt, Maßnahmen zur Verhinderung von Verwaltungsübertretungen nach 
diesem Teil oder zur Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren zu setzen; sie 
schreiten hiebei als Organe der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Bundespolizeibehörde ein. 

(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die für den Bundesminister 
für Inneres oder die Landespolizeidirektion Exekutivdienst versehen, sind 
ermächtigt, Maßnahmen zur Verhinderung von Verwaltungsübertretungen nach 
diesem Teil oder zur Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren zu setzen; sie 
schreiten hiebei als Organe der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder 
Landespolizeidirektion, insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, ein. 

Kostenersatzpflicht Kostenersatzpflicht 

§ 92a. (1) … § 92a. (1) … 

(2) Die Gebühren sind, soferne sie nicht ohne weiteres entrichtet werden, von 
den Bezirksverwaltungsbehörden, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion von dieser vorzuschreiben. 

(2) Die Gebühren sind, soferne sie nicht ohne weiteres entrichtet werden, von 
den Bezirksverwaltungsbehörden, im Wirkungsbereich einer 
Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz (§ 8), von dieser 
vorzuschreiben. 

Regierungsinformation Regierungsinformation 

§ 93a. (1) ... § 93a. (1) ... 

(2) Die Sicherheitsdirektion hat den Landeshauptmann von Umständen zu 
unterrichten, die für die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben des 
Landeshauptmannes oder der Landesregierung oder für die Wahrung von deren 
Ansehen von Bedeutung sind. 

(2) Die Landespolizeidirektion hat den Landeshauptmann von Umständen zu 
unterrichten, die für die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben des 
Landeshauptmannes oder der Landesregierung oder für die Wahrung von deren 
Ansehen von Bedeutung sind. 

(3) ... (3) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 94. (1) bis (32) § 94. (1) bis (32) 

 (33) § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 4 und 6, § 6 Abs. 1, §§ 7 und 8 samt Überschriften, 
§ 9 Abs. 1 und 3, §§ 10 und§ 12 samt Überschrift, § 13 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1 
bis 3, § 14a, § 15 Abs. 1 und 2, § 35a Abs. 1, 3 und 5, § 58b Abs. 1 und 3, § 60 
Abs. 1 und 2, § 76 Abs. 1, 2 und 6, § 80 Abs. 2, § 86 Abs. 1 und 2, § 92a Abs. 2, 
§ 93a Abs. 2, § 96 Abs. 6 und 7 sowie das Inhaltsverzeichnis in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/20xx treten mit 1. September 2012 in Kraft. Die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§§ 13 Abs. 2 und 14a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/20xx 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

§ 96. (1) bis (5) … § 96. (1) bis (5) … 

 (6) Mit dem 1. September 2012 werden die behördlichen Aufgaben und 
Befugnisse sowie alle darüber hinaus bestehenden gesetzlichen und vertraglichen 
Verpflichtungen und Ansprüche der Sicherheitsdirektion, der 
Bundespolizeidirektionen sowie des Landespolizeikommandos auf die 
Landespolizeidirektion des betreffenden Bundeslandes übertragen. Alle zu diesem 
Zeitpunkt bei den genannten Behörden anhängigen Verfahren werden von der 
Landespolizeidirektion des betreffenden Bundeslandes weitergeführt. Bei den 
Bundespolizeidirektionen anhängige Verfahren werden dabei von der 
Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster Instanz weitergeführt. 

 (7) Die jeweilige Landespolizeidirektion übernimmt als Rechtsnachfolgerin 
die Funktion als Auftraggeber gemäß § 4 Z 4 Datenschutzgesetz 2000 für alle 
registrierten Meldungen und nicht meldepflichtigen Datenanwendungen der 
Sicherheitsdirektionen, Bundespolizeidirektionen und Polizeikommanden des 
zugehörigen Bundeslandes. Alle registrierten Meldungen werden unter der 
Registernummer der Sicherheitsdirektion, in Wien aber unter der Registernummer 
der Bundespolizeidirektion weitergeführt. Neumeldungen der bereits registrierten 
Meldungen der Rechtsvorgänger an die Datenschutzkommission sind nicht 
erforderlich. Die sich aus der Rechtsnachfolge ergebenden notwendigen 
Berichtigungen im Datenverarbeitungsregister sind von der 
Datenschutzkommission vorzunehmen. 
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